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1. EINLEITUNG

Kryptowährungen rücken zunehmend in den Fokus privater und 
professioneller Investoren und der Beraterschaft — spätestens 
seit den enormen Wertsteigerungen im Jahr 2017 und erneut 
in 2021. Die erste Kryptowährung war der Bitcoin, erdacht von 
einem Entwickler mit dem Pseudonym Satoshi Nakamoto im Jahr 
2008. Bald darauf folgten die Währungen Litecoin und Ethere-
um. Heute existiert ein unüberschaubares Feld von über 16.000 
verschiedenen Kryptowährungen, wobei auf einigen dezentralen 
Börsen monatlich teilweise über 1.000 neue Währungen hinzu-
kommen. Die Einführung des Bitcoins als digitales gesetzliches 
Zahlungsmittel in El Salvador und der Zentralafrikanischen Repu-
blik veranschaulicht, dass Kryptowährungen auch in der breiten 
Bevölkerung etabliert werden können. Damit gewinnt die kor-
rekte steuer- und bilanzrechtliche Behandlung von Kryptowäh-
rungen eine große Bedeutung. Mittlerweile hat daher auch das 
Bundesfinanzministerium (BMF) mit Schreiben vom 10.05.2022 
zur ertragsteuerlichen Behandlung von virtuellen Währungen 
Stellung genommen.1

Dieses Merkblatt will Mandanten und ihren Beratern die steuer-
liche Behandlung von Kryptowährungen erläutern. Wichtig 
dabei ist, dass nicht alle Kryptowährungen und Investitionsarten 
steuerlich über einen Kamm geschoren werden können. Vielmehr 

1 BMF v. 10.05.2022, IV C 1 — S 2256/19/1003:001.
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